
 

Dünschede 24.11.2021 

 

Anweisung des Jugendvorstands über den Umgang 

der Coronaschutzverordnung von 24.11.2021 
Gültig ab 24.11.2021 

Im Trainingsbetrieb gilt: 

Nur Spieler dürfen die Sportstätte (Sportplatz & Turnhalle) unter 

diesen Umständen betreten: (2-G Regel) 

  
1. Spieler unter 16 Jahre: Kein Nachweis über Impfung oder Genesung Nötig. 

2. Spieler über 16 Jahre: der Nachweis über Impfung oder Genesung muss dem Trainer 

vorgelegt werden. 
 

 

 

 

 

  

Im Spielbetrieb gilt: 

Spieler und andere Personen dürfen die Sportstätte (Sportplatz & 

Turnhalle) unter diesen Umständen betreten: (2-G Regel) 

 
1. Personen unter 16 Jahre: Kein Nachweis über Impfung oder Genesung Nötig 

2. Alle Personen über 16 Jahre: Müssen am Zugang der Sportstätte den Nachweis über 

die Impfung oder Genesung mit offiziellen Ausweisdokument vorzulegen. 


